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Muster: Schadloshaltungsklausel 

 

22. Schadloshaltung 
 
 
„… 
 
Wird der Beauftragte von Dritten im Rahmen der Auftragserfüllung belangt, so wird er vom 
Auftraggeber schadlos gehalten, sofern und soweit der Schaden nicht bereits durch Leistungen der 
Haftpflichtversicherung bzw. der D & O gedeckt wird. 
 
(… Individualisierung 

• Erstattung Schadenersatz 
o Schaden der Gesellschaft, aber nur bei leichter Fahrlässigkeit oder im Vergleichsfalle 
o Schaden von Dritten, v.a. Aktionäre und Gläubiger 

• Bevorschussung und Übernahme der Prozesskosten 
• Erstattung von Geldstrafen 
• Ersatz von Versicherungsselbstbehalten und Versicherungsregressen 

…) 
 
Zur Deckung der Haftungsrisiken versichert der Auftraggeber den Beauftragten in angemessenem 
Umfange. 
 
…“ 
 


